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Bekanntmachung Nr. 237/2023 des Amtes Kellinghusen für die 
Gemeinde Lockstedt 

 
I. 
 

Satzung (Nachtrag 4) zur 
Änderung der Hauptsatzung der Gemeinde Lockstedt 

 

 
Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein in der zurzeit gelten-
den Fassung wird nach Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung der Ge-
meinde Lockstedt vom 01.11.2023 und mit Genehmigung des Landrates des Kreises 
Steinburg folgender Nachtrag 4 zur Hauptsatzung vom 04.12.2003 erlassen: 
 

Artikel I 
 

§ 2 erhält folgende Fassung: 
§ 2 

Bürgermeisterin, Bürgermeister 

(1) Der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister obliegen die ihr oder ihm gesetzlich 
übertragenen Aufgaben. 
 

(2) Sie oder er entscheidet ferner über 
 

1. Stundungen bis zu einem Ursprungsbetrag von 5.000,00 € für maximal ein 
Jahr, Niederschlagung bis zu einem Betrag von 1.000,00 € sowie Erlass von 
Ansprüchen, soweit ein Betrag von 500,00 € nicht überschritten wird, 
 

2. die Führung von Rechtsstreitigkeiten und Abschluss von Vergleichen, soweit 
ein Betrag von 5.000,00 € nicht überschritten wird, 
 

3. die Übernahme von Bürgschaften, den Abschluss von Gewährverträgen und 
die Bestellung anderer Sicherheiten für Dritte sowie Rechtsgeschäfte, die dem 
wirtschaftlich gleichkommen, soweit ein Betrag von 5.000,00 € nicht überschrit-
ten wird, 

 
4. den Erwerb von Vermögensgegenständen, soweit der Wert des Vermögens-

gegenstandes einen Betrag von 1.000,00 € nicht übersteigt, 
 

5. den Abschluss von Leasing-Verträgen, soweit der jährliche Mietzins  
2.500,00 € nicht übersteigt, 

 
6. die Veräußerung und Belastung von Vermögen der Gemeinde sowie den Ab-

schluss von Grundstückskaufverträgen (Erwerb und Veräußerung), soweit der 
Wert des Vermögensgegenstandes oder die Belastung einen Wert von 
10.000,00 € nicht übersteigt, 
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7. die Anmietung und Anpachtung von Grundstücken und Gebäuden bis zu einem 
Betrag von 500,00 € monatlich, 

 
8. die Vergabe von Aufträgen nach den Regelungen der jeweils geltenden Aus-

schreibungs- und Vergabeordnung, 
 

9. die Vergabe von Architekten- und Ingenieurleistungen bis zu einem Wert von 
5.000,00 €, 
 

10. die Bildung von Abschnitten und die Spaltung von Kosten bei der Erhebung 
von Erschließungsbeiträgen aufgrund des BauGB und von Straßenbaubeiträ-
gen aufgrund des KAG,  

 
11. die Ausübung von Mitwirkungs- und Beteiligungsrechten der Gemeinde nach 

BauGB, die Abgabe von Einvernehmenserklärungen der Gemeinde nach na-
turschutzrechtlichen bzw. baurechtlichen Vorschriften (u.a. § 36 BauGB) sowie 
Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen nach § 67 Abs. 3 LBO, sofern die 
Verwirklichung des betreffenden Vorhabens nicht die Grundzüge der Planung 
berührt oder von besonderer städtebaulicher Bedeutung ist, 

 
12. die Ausübung des gemeindlichen Vorkaufsrechts nach den §§ 24 bis 28 

BauGB, soweit der Wert des Grundstückskaufvertrages einen Betrag von 
10.000,00 € nicht übersteigt, 

 
13. die Annahme oder Vermittlung von Spenden, Schenkungen oder ähnlichen Zu-

wendungen bis zu einem Wert von 1.000,00 Euro, sofern keine Folgekosten 
oder sonstige Verpflichtungen für die Gemeinde entstehen, 
 

 
Artikel II 

 
§ 4 Abs. 1 erhält folgende Fassung: 

§ 4 
„Ständige Ausschüsse 

(1) Die folgenden ständigen Ausschüsse nach § 45 Abs. 1 GO werden gebildet: 
 

a) Ausschuss zur Prüfung des Jahresabschlusses 

Zusammensetzung: 

3 Gemeindevertreterinnen und Gemeindevertreter 

Aufgabengebiet: 

Prüfung des Jahresabschlusses 

 

b) Kulturausschuss 

Zusammensetzung: 

3 Mitglieder 

Aufgabengebiet: 

Förderung des dörflichen Gemeinschaftswesens 
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c) Bau-, Wege- und Umweltausschuss 

Zusammensetzung: 

3 Mitglieder 

Aufgabengebiet: 

Bau-, Wege- und Umweltangelegenheiten 

 
Die Anzahl der Ausschussmitglieder kann sich durch die Anwendung des § 46 Abs. 1 
und 2 GO erhöhen. In die Ausschüsse zu b) und c) können Bürgerinnen und Bürger 
gewählt werden, die der Gemeindevertretung angehören können. Ihre Zahl darf die 
der Gemeindevertreterinnen und -vertreter im Ausschuss nicht erreichen.“  
 

Artikel III 
 

§ 6 Abs. 1 erhält folgende Fassung: 
 
(1) „Die oder der Vorsitzende der Gemeindevertretung kann zu einer Versammlung 

der Einwohnerinnen und Einwohner einberufen. Das Recht der Gemeindevertre-
tung, die Einberufung einer Einwohnerversammlung zu verlangen, bleibt unbe-
rührt.“ 

 
 

 
Artikel IV 

 
§ 7 Abs. 1 erhält folgende Fassung: 
 
(1) „Verträge der Gemeinde mit Gemeindevertreterinnen und -vertretern, der Bürger-

meisterin oder dem Bürgermeister und juristischen Personen, an denen Gemein-
devertreterinnen oder -vertreter oder die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister 
beteiligt sind, sind ohne Genehmigung der Gemeindevertretung rechts-verbindlich, 
wenn sie nach einem feststehenden Tarif abgeschlossen werden oder wenn ihr 
Wert 2.500,00 €, bei wiederkehrenden Leistungen monatlich 250,00 €, nicht über-
steigt. Ist dem Abschluss eines Vertrages eine Ausschreibung vorangegangen und 
der Zuschlag nach Maßgabe der Verdingungsordnung für Leistungen oder der Ver-
dingungsordnung für Bauleistungen oder der Verdingungsordnung für freiberufli-
che Leistungen erteilt worden, so ist der Vertrag ohne Genehmigung der Gemein-
devertretung rechtsverbindlich, wenn er sich innerhalb einer Wertgrenze von 
25.000,00 €, bei wiederkehrenden Leistungen von monatlich 2.500,00 €, hält.“ 

 
Artikel V 

 
§ 9 erhält folgende Fassung: 

„§ 9 
Veröffentlichungen 

 
(1) Satzungen und öffentliche Bekanntmachungen der Gemeinde Lockstedt in Ver-

fahren nach dem Baugesetzbuch und dem Landesnaturschutzgesetz werden 
durch Aushang an der Bekanntmachungstafel, die sich am alten 
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Feuerwehrgerätehaus in der Dorfstraße befindet, während einer Dauer von einer 
Woche bekannt gemacht. Die Bekanntmachung ist mit dem Ablauf der Aushang-
frist bewirkt.  
Der Inhalt wird zusätzlich unter der Adresse nach Absatz 2 ins Internet eingestellt 
und über das zentrale Internetportal des Landes auf www.schleswig-hol-
stein.de/bauleitplanung zugänglich gemacht. 

 
(2) Alle sonstigen Satzungen und gesetzlich vorgeschriebenen öffentlichen Bekannt-

machungen der Gemeinde Lockstedt werden im Internet auf der Homepage des 
Amtes Kellinghusen (www.amt-kellinghusen.de) bereitgestellt.“ 

 
(3) Textfassungen der Satzungen und Verordnungen werden in der Amtsverwaltung 

Kellinghusen, Hauptstraße 14 in 25548 Kellinghusen zur Mitnahme bereitgehalten. 
Auf Antrag kann sich jede Person Satzungen und Verordnungen kostenpflichtig 
zusenden lassen. 

 
(4) Auf die gesetzlich vorgeschriebene Auslegung von Plänen und Verzeichnissen 

ist in entsprechender Form hinzuweisen. Die Auslegungsfrist beträgt einen Monat, 
soweit nicht gesetzlich etwas anderes bestimmt ist. Beginn und Ende der Ausle-
gung sind auf dem ausgelegten Exemplar mit Unterschrift und Dienstsiegel zu ver-
merken.“ 

 
Artikel VI 

 
Diese Satzung tritt am Tage nach der Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
Die Genehmigung nach § 4 Abs. 1 der Gemeindeordnung wurde durch Verfügung des 
Landrates des Kreises Steinburg vom 23.11.2023 erteilt. 
 
Die vorstehende Satzung wird hiermit ausgefertigt und ist bekanntzumachen. 
 
Lockstedt, 05.12.2023 
 
_________________     
Gez. Christoph Ballin 
Bürgermeister 

II. 
Die vorstehende Satzung zur Änderung der Hauptsatzung (Nachtrag 4) wird hiermit 

öffentlich bekannt gemacht.  

 

Kellinghusen, 06.12.2023  
  

Gez. Clemens Preine  
Amtsvorsteher  
  

Bekannt gemacht auf der Homepage des Amtes Kellinghusen www.amt-
kellinghusen.de am 06.12.2023. Der Aushang unter Angabe der Internetadresse an 
der Bekanntmachungstafel am alten Feuerwehrgerätehaus in der Dorfstraße ist ab 
06.12.2023 erfolgt. Die Bekanntmachung ist mit Ablauf des letzten Tages der einwö-
chigen Aushangfrist bewirkt. 
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